
Informationen Ihres Passamtes  
 
Bitte informieren Sie sich vor jeder Reise, welches Reisedokument Sie benötigen.  
Fragen Sie dazu bei Ihrem Reisebüro nach. Sie erhalten auch Informationen unter 
www.auswaertiges-amt.de. Verbindliche Auskunft geben die Botschaft oder das Konsulat  
des jeweiligen Reiselandes.  
 
Anträge können nicht mehr ausgehändigt werden, der Antragsteller muss persönlich 
erscheinen. Personalausweise und Reisepässe werden bei der Bundesdruckerei in Berlin 
hergestellt. Die Bearbeitungszeit variiert.  
 
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihren Reiseplanungen! 

 
 
 
 

http://www.auswaertiges-amt.de/


Der neue Personalausweis 
 
Seit 01.11.2010 wird nur mehr der Personalausweis in Scheckkartenformat mit elektronisch 
lesbarem Chip ausgestellt.  
 
Der Antragsteller muss persönlich zur Beantragung erscheinen. 
 

Bei Personen unter 16 Jahren müssen die Erziehungsberechtigen bei der Antragstellung 
unterschreiben  
 
Bitte bringen Sie zur Antragstellung mit: 
 

- biometrisches Passbild  
- Geburts- und/oder Heiratsurkunde (sofern der bisherige Ausweis von einer anderen Behörde oder 
noch nie ein deutsches Ausweisdokument ausgestellt wurde, bitte erkundigen Sie sich 
gegebenenfalls bei Ihrem Passamt, ob weitere Dokumente vorzulegen sind)  
 
Die Gebühren für den neuen Personalausweis betragen 
 

- für Personen unter 24 Jahren:  22,80 €  
- für Personen ab 24 Jahren:   28,80 €  
 
Die Gebühren sind bei Antragstellung in bar zu entrichten oder per EC-Karte zu begleichen.  
 
Bei jedem Antrag ist eine Erklärung über die Staatsangehörigkeit auszufüllen.  
 
Auf Wunsch können die Fingerabdrücke auf dem Chip gespeichert werden.  



Reisepass 
 
Der Antragsteller muss persönlich zur Beantragung erscheinen. 
 

Bei Personen unter 18 Jahren müssen die Erziehungsberechtigen bei der Antragstellung unterschreiben  
 
Bitte bringen Sie zur Antragstellung mit: 
 

- biometrisches Passbild  
- Geburts- und/oder Heiratsurkunde (sofern der bisherige Pass von einer anderen Behörde oder 
noch nie ein deutsches Ausweisdokument ausgestellt wurde, bitte erkundigen Sie sich 
gegebenenfalls bei Ihrem Passamt, ob weitere Dokumente vorzulegen sind)  
 
Die Gebühren für den Reisepass betragen:  
 

- für Personen unter 24 Jahren:  37,50 €  
- für Personen ab 24 Jahren:   60,00 €  
- Für Reisen, die sehr kurzfristig angetreten werden, besteht die Möglichkeit, einen Express-
Reisepass ausstellen zu lassen. Zur regulären Passgebühr kommen noch 32,00 € hinzu, somit 
insgesamt 69,50 € bzw. 92,00 €.  
 
Die Gebühren sind bei Antragstellung in bar zu entrichten oder per EC-Karte zu begleichen.  
Bei jedem Antrag ist eine Erklärung über die Staatsangehörigkeit auszufüllen.  
 
Bedenken Sie auch, dass bei Reisen in bestimmte Länder die Gültigkeit Ihres Passes noch sechs 
Monate betragen sollte. 

 



Kinderreisepass 
 
Kinderreisepässe sind maximal 6 Jahre gültig, jedoch höchstens bis zum 12. Geburtstag des Kindes. 
Vor Ablauf der Gültigkeit kann der Kinderreisepass verlängert werden.  
Kinderreisepässe werden direkt von der Stadtverwaltung ausgestellt.  
 
Sobald das Kind unterschreiben kann, soll es persönlich zur Beantragung erscheinen, ab einem 
Alter von 10 Jahren muss es erscheinen.  
 
Die Erziehungsberechtigen müssen bei der Antragstellung unterschreiben  
 
Bitte bringen Sie zur Antragstellung mit: 
 

- biometrisches Passbild  
- Geburtsurkunde  
 
Die Gebühren für den Kinderreisepass betragen: 
 

- für Neuausstellung:  13,00 €  
- für Verlängerung:     6,00 €  
 
Die Gebühren sind bei Antragstellung in bar zu entrichten oder per EC-Karte zu begleichen.  
 
Bei jedem Antrag ist eine Erklärung über die Staatsangehörigkeit auszufüllen.  
 


